
§ 1 ALLGEMEINES

 Diese AGB gelten ausschließlich gegenüber Unterneh-
men, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich rechtlicher Sondervermögen im Sinne 
des § 310 Abs. 1 BGB. Maßgebliche Vertragsgrundlage 
für alle von uns durchzuführenden Verkäufe sind die 
nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
sowie etwaige individuelle Vereinbarungen. Sie haben 
Vorrang vor abweichenden Bedingungen des Käufers, 
die nicht anerkannt werden. Die AGB gelten auch für 
künftige Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht 
noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. Des Wei-
teren stimmt der Kunde zu, dass die ZELO GmbH die 
Kundendaten für Verarbeitungszwecke speichern darf.

§ 1.1 Angebote und Unterlagen

a.   Angebote des Verkäufers sind grundsätzlich 
freibleibend. Soweit ein schriftliches Angebot des 
Verkäufers vorliegt und nichts anderes vereinbart 
ist, so ist das Angebot für die Zeit von 4 Wochen 
nach Abgabe bindend.

b.    Warenproben, Modelle, Zeichnungen, Berechnun-
gen, Kostenvoranschläge oder andere Unterlagen 
dürfen ohne Zustimmung des Verkäufers dritten 
Personen nicht zugänglich gemacht werden und 
sind bei Nichtabschluss des Kaufvertrages unver-
züglich an den Verkäufer zurückzugeben. Eventuell 
erstellte Vervielfältigungen sind in diesem Fall zu 
vernichten. 

c.    Sonderpreise dürfen nicht an Dritte weitergegeben 
werden.

d.    Auftragsbeginn ist immer erst nach Eingang aller 
Programmierunterlagen wie Speise-/Getränkekarte, 
Texte, Bilder oder ähnlichem. Korrekturen im An-
schluss dessen werden mit dem regulär geltenden 
Stundensatz verrechnet. 

§ 1.2  Lieferzeit, -ort und Gefahrübergang

a.    Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich 
als verbindlich vereinbart worden sind, sind aus-
schließlich unverbindliche Angaben. Die von uns 
angegebene Lieferzeit beginnt erst, wenn die tech-
nischen Fragen geklärt sind. Der Käufer hat alle ihm 
obliegenden Verpflichtungen ordnungsgemäß und 
rechtzeitig zu erfüllen.

b.    Die Einhaltung der Lieferzeit setzt die Einhaltung 
etwaiger Verpflichtungen des Käufers, insbesondere 
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vereinbarte Teilzahlungsverpflichtungen, voraus. 
Für Lieferverzögerungen in Folge von höherer  
Gewalt oder anderen unabwendbaren, vom  
Verkäufer nicht zu vertretenden Umständen,  
wie z. B. Arbeitskämpfe, übernimmt der Verkäufer 
keine Haftung. Die Lieferfristen verlängern sich  
um den Zeitraum der Behinderung. Teillieferungen 
sind zulässig, soweit sie dem Käufer zumutbar sind.

c.    Lieferungen erfolgen ab Niederlassung des 
Verkäufers auf Kosten und Gefahr des Käufers. 
Wird auf Verlangen des Käufers, der kein Verbrau-
cher ist, der Kaufgegenstand an einem anderen 
Ort als dem Erfüllungsort versendet, geht die  
Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufäl-
ligen Verschlechterung mit Auslieferung an den 
Frachtführer auf den Käufer über.

d.    Ist Lieferung frei Anlieferungsort vereinbart, so 
obliegt das Abladen dem Verkäufer. Bei Lieferung 
an den Anlieferungsort werden für Lastwagen 
und Anhänger/Lastzug befahrbare Anfuhrwege 
vorausgesetzt. Verlässt das Lieferfahrzeug auf 
Weisung des Käufers den befahrbaren Anfuhrweg, 
so haftet der Käufer für die hierdurch auftretenden 
Schäden. Die Anlieferzeit ist zu vereinbaren. Vom 
Käufer verschuldete Wartezeiten/Standzeiten  
werden berechnet. 

e.    Bei Lieferung geht die Gefahr bezüglich des Kauf-
gegenstandes mit Übergabe, bei Lieferung mit 
Montage bei Fertigstellung der Montage durch 
Abnahme der Montageleistung über.

f.    Gerät der Käufer mit der Abnahme des Kauf-
gegenstandes in Verzug, so geht die Gefahr im 
Verzugszeitpunkt auf ihn über.

g.    Für den Fall, dass ein vom Verkäufer zu vertreten-
der Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung 
einer vertraglichen Verpflichtung, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhal-
tung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen 
darf, beruht, wobei dem Verkäufer ein Verschulden 
seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurech-
nen ist, haftet der Verkäufer nach den gesetzlichen 
Bestimmungen mit der Maßgabe, dass in diesem 
Fall die Schadenersatzhaftung auf den vorher-
sehbaren typischer Weise eintretenden Schaden 
begrenzt ist.



§ 1.3 Zahlungsbedingungen, Verzug und  
Installation

a.    Alle Preise gelten als Netto exklusiv der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer zzgl. Verpackung und Fracht/Porto 
bzw. Montage und Anfahrt. Inbetriebnahme, Instal-
lation oder ähnliche Leistungen werden auf Wunsch 
ausgeführt und die Kosten für diese Leistungen 
gesondert in Rechnung gestellt. Arbeitszeit wird 
immer nach tatsächlichem Aufwand berechnet. 

b.    Materialien und Arbeitsleistungen, die nicht im An-
gebot enthalten sind und deren Notwendigkeit sich 
erst während der Ausführung herausstellt, werden 
nach Einverständnis durchgeführt und gesondert 
in Rechnung gestellt. Eine funktionierende Verka-
belung wird vorausgesetzt. Ebenso verweisen wir 
darauf, dass bei Funksystemen die Funkreichweite 
durch bauliche Gegebenheiten eingeschränkt sein 
kann. 

c.    Nach Lieferung oder Bereitstellung der Ware sind 
Rechnungen, soweit nichts anderes vereinbart ist, 
binnen 14 Tagen fällig und rein netto zahlbar. Ver-
zugsfristen gelten laut § 286 BGB. Darüber hinaus 
kommt § 288 Verzugszinsen zur Anwendung.

d.  Die unter Punkt d. genannten Zahlungsziele gelten 
nur für Bestandskunden. Neukunden haben bei 
Auftragserteilung eine Anzahlung von 75 % rein 
netto im Voraus per Überweisung zu leisten, bei 
Lieferung vor Ort sind die restlichen 25 % in BAR zu 
entrichten. Die Lieferfrist beginnt mit Eingang der 
Anzahlung. 

e.    Sollten Mietverträge direkt mit der ZELO GmbH 
abgeschlossen werden, wird die monatliche Miete 
jeweils zum 15. des Monats eingezogen. Der Einzug 
der ersten Rate erfolgt direkt nach Fertigstellung 
des Auftrags. Gerät der Kunde mit der Bezahlung 
der monatlichen Miete für zwei aufeinanderfolgen-
de Termine in Verzug oder gerät er in einem Zeit-
raum, der sich über mehr als zwei Zahlungstermine 
erstreckt, mit der Entrichtung der Miete in Verzug, 
die die Miete für zwei Monate erreicht, ist die ZELO 
GmbH zur außerordentlichen Kündigung des Ver-
trages berechtigt. Nach erfolgter Kündigung hat 
der Kunde das installierte System laut Auftrag (mit 
allen installierten Zusätzen wie Drucker etc. – nicht 
festverbaute Mittel) zurückzugeben. Der Kunde hat 
alle mit einer Kündigung und der Rückgabe des in-
stallierten Systems verbundenen Kosten zu tragen.

§ 1.4 Gewährleistung

a.   Mängelansprüche des Käufers bestehen nur, wenn 
der Käufer seinen nach § 377 HGB geschuldeten Un-
tersuchungs- und Rügepflichten nachgekommen ist.

b.   Bei berechtigten Mängelrügen ist der Verkäufer, 

unter Ausschluss der Rechte des Käufers, vom 
Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis her-
abzusetzen (Minderung), zur Nacherfüllung ver-
pflichtet, es sei denn, dass der Verkäufer aufgrund 
der gesetzlichen Regelungen zur Verweigerung 
der Nacherfüllung berechtigt ist. Der Käufer hat 
dem Verkäufer eine angemessene Frist zur Nach-
erfüllung zu gewähren. Ist die Nacherfüllung 
fehlgeschlagen, kann der Käufer nach seiner Wahl 
Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlan-
gen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Die 
Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen 
Versuch als fehlgeschlagen, soweit nicht aufgrund 
des Vertragsgegenstandes weitere Nachbes-
serungsversuche angemessen und dem Käufer 
zumutbar sind. Schadenersatzansprüche zu den 
nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels 
kann der Käufer erst geltend machen, wenn die 
Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Das Recht des 
Käufers zur Geltendmachung von weitergehenden 
Schadenersatzansprüchen zu den nachfolgenden 
Bedingungen bleibt hiervon unberührt.

c.   Die Gewährleistungsansprüche des Käufers ver-
jähren 1 Jahr nach Ablieferung der Ware bei dem 
Käufer, es sei denn, der Verkäufer hat den Mangel 
arglistig verschwiegen. Gebrauchte Waren werden 
unter Ausschluss der Sachmängelhaftung verkauft. 
Der Ausschluss bezieht sich auch auf jede öffentli-
che Äußerung und Werbung des Herstellers zu  
Eigenschaften des Kaufobjektes. Der Ausschluss 
gilt nicht, wenn der Verkäufer eine bestimmte 
Beschaffenheit der Ware zugesichert hat und auch 
nicht für Schadenersatzansprüche aus grob fahr-
lässiger bzw. vorsätzlicher Verletzung von Pflich-
ten des Verkäufers sowie für jede Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit.

d.   Der Verkäufer haftet unabhängig von den vorste-
henden und nachfolgenden Haftungsbeschrän-
kungen nach den gesetzlichen Bestimmungen für 
Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf 
einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverlet-
zung des Verkäufers, seinen gesetzlichen Vertre-
tern oder Erfüllungsgehilfen beruhen sowie für 
Schäden, die von der Haftung nach dem Produkt-
haftungsgesetz umfasst werden. Für Schäden, die 
nicht von Satz 1 erfasst werden und die auf vorsätz-
lichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen 
sowie Arglist des Verkäufers, seiner gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, haftet 
der Verkäufer nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen. In diesem Fall ist aber die Schadenersatz-
haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt, soweit der Verkäu-



fer, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen nicht vorsätzlich gehandelt haben. In dem 
Umfang, in dem der Verkäufer bezüglich der Ware 
oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und/
oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haftet 
er auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, 
die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit 
oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an 
der Ware eintreten, haftet der Verkäufer allerdings 
nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens 
ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbar-
keitsgarantie erfasst ist.

e.   Der Verkäufer haftet für Schäden, die durch ein-
fache fahrlässige Verletzung solcher vertraglichen 
Verpflichtung verursacht wird, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhal-
tung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen 
darf. Der Verkäufer haftet jedoch nur, soweit die 
Schäden typischerweise mit dem Vertrag verbun-
den und vorhersehbar sind.

f.   Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf 
die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs 
ausgeschlossen, dies gilt insbesondere auch für de-
liktische Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz ver-
geblicher Aufwendungen statt der Leistung. Hier-
von unberührt bleibt die Haftung des Verkäufers 
gemäß b. und c. dieser AGB. Soweit die Haftung 
des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, 
gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer 
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen.

g.   Schadenersatzansprüche des Käufers wegen eines 
Mangels verjähren 1 Jahr ab Ablieferung der Ware. 
Wenn der Verkäufer, seine gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen Verletzungen des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit verschuldet 
haben oder wenn der Verkäufer oder seine gesetz-
lichen Vertreter vorsätzlich oder fahrlässig gehan-
delt hat oder wenn seine einfachen Erfüllungsge-
hilfen vorsätzlich gehandelt haben, gelten für die 
Schadenersatzansprüche des Käufers die gesetzli-
chen Verjährungsfristen.

§ 1.5 Eigentumsvorbehalte

a.   Bis zur Erfüllung aller Forderungen, einschließlich 
sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, die 
dem Verkäufer gegen den Käufer jetzt oder zu-
künftig zustehen, bleibt die gelieferte Ware (Vorbe-
haltsware) das Eigentum des Verkäufers. Im Falle 
des vertragswidrigen Verhaltens des Käufers, z. B. 
Zahlungsverzug, hat der Verkäufer nach vorheriger 
Setzung einer angemessenen Frist das Recht, die 

Vorbehaltsware zurückzunehmen. Nimmt der Ver-
käufer die Vorbehaltsware zurück, stellt dies einen 
Rücktritt vom Vertrag dar. 

  Pfändet der Verkäufer die Vorbehaltsware, ist 
dieses ein Rücktritt vom Vertrag. Der Verkäufer ist 
berechtigt, die Vorbehaltsware nach der Rücknah-
me zu verwerten. Nach Abzug eines angemessenen 
Betrages für die Verwertungskosten, ist der Ver-
wertungserlös mit den dem Verkäufer vom Käufer 
geschuldeten Beträgen zu verrechnen.

b.  Der Käufer hat die Vorbehaltsware pfleglich zu 
behandeln und diese auf seine Kosten gegen Feuer, 
Wasser und Diebstahlschäden ausreichend zum 
Neuwert zu versichern. Wartungs- und Inspektions-
arbeiten, die erforderlich werden, sind vom Käufer 
auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen.

c.   Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen der 
Vorbehaltsware sind unzulässig. Entstehen dem 
Käufer hinsichtlich der Vorbehaltsware Forderun-
gen (Versicherung, unerlaubte Handlung), tritt der 
Verkäufer diese Forderungen bereits jetzt siche-
rungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. 
Der Verkäufer nimmt die Abtretung hiermit an. Der 
Verkäufer ermächtigt den Käufer widerruflich, die 
an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für 
Rechnung des Käufers im eigenen Namen einzuzie-
hen. Die Einzugsermächtigung kann jedoch jeder-
zeit widerrufen werden, wenn der Käufer seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß 
nachkommt. Zur Abtretung dieser Forderung ist 
der Käufer auch nicht zum Zweck des Forderungs-
einzuges im Wege des Factoring befugt, es sei 
denn, es wird gleichzeitig die Verpflichtung des 
Factors begründet, die Gegenleistung in Höhe der 
Forderungen solange unmittelbar an den Verkäufer 
zu bewirken, als noch Forderungen des Verkäufers 
gegen den Käufer bestehen.

d.   Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, 
insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf 
das Eigentum des Verkäufers hinweisen und den 
Verkäufer unverzüglich benachrichtigen. Soweit 
der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die 
in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtli-
chen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, 
haftet hierfür der Käufer.

e.   Der Verkäufer ist verpflichtet, die ihm zustehenden 
Sicherheiten insoweit freizugeben, als der realisier-
bare Wert seiner Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 10 % übersteigen, dabei 
obliegt ihm die Auswahl der freizugebenden  
Sicherheiten.



VERMIETUNG FÜR DIE ÜBERLASSUNG UND 
WARTUNG VON SOFTWAREPRODUKTEN

§ 2. Softwareprodukte

a.   Der Kunde ist nicht berechtigt, Softwareprodukte 
zu vermieten, zu verleihen oder öfter gleichzei-
tig einzusetzen, als er Lizenzen bezogen hat. Mit 
dem Einsatz der Software, die sich in Installation 
bzw. Entgegennahme der Programmdatenträger 
dokumentiert, verpflichtet sich der Kunde entspre-
chend dem Softwarelizenzvertrag. Dieser kann vom 
Verkäufer vor der Auftragserteilung angefordert 
werden. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, 
auf die strikte Einhaltung der vorgegebenen Be-
schränkungen hinsichtlich der Verwertung, Benut-
zung oder Bearbeitung der Software zu achten.

b.   Gewährleistung und Haftung für Softwareprodukte 
erstrecken sich darauf, dass das Produkt im Sinne 
der Programmbeschreibung grundsätzlich für den 
beschriebenen Programmzweck geeignet ist. Der 
Verkäufer übernimmt keine Haftung für Software, 
die vom Kunden geändert worden ist.

c.   Für die ordnungsgemäße Anwendung, Überwa-
chung und die Folgen der Benutzung der Software 
ist alleine der Kunde verantwortlich. Dies umfasst 
insbesondere die Sicherungsmaßnahmen gegen 
Datenverlust.

d.   Der Verkäufer darf und wird keine rechtliche 
Beratung anbieten oder ausüben, deshalb liegt 
auch die Beurteilung auf rechtliche Konformität 
der Software im Geschäftsausübungsbereich des 
Käufers und deren regelmäßige Überwachung 
ausschließlich in der Verantwortung des Käufers 
oder idealerweise in der Pflicht der rechtlichen und 
steuerrechtlichen Berater des Käufers oder der ent-
sprechenden Beratungsstellen der für den Käufer 
zuständigen lokalen Ämter. 

e.   Der Verkäufer betreibt kein Datenlager oder –Ar-
chiv für seine Kunden. Im Rahmen von technischen 
Prüfungen vom Kunden ausgehändigte Daten wer-
den schnellstens vernichtet oder zurückgegeben. 
Eine Garantie für eine Mindestlagerzeit von Daten 
kann es nicht geben, da dies möglicherweise gegen 
aktuelle oder zukünftige Datenschutzverordnungen 
verstößt.

WARTUNGSVEREINBARUNGEN

§ 3. Servicepaket (Wartungsverträge)

a.   Im Service Paket nicht enthalten sind Fahrtkosten 
und zusätzliche Leistungen während des Software-
Updates. Die Berechnung  der Service Paket Ge-
bühren erfolgt immer für 12 Monate. 

b.   Der Servicevertrag kann in den ersten 12 Monaten 
nicht gekündigt werden. Erfolgt bis 4 Wochen vor 
Ablauf der Vertragsfrist keine schriftliche Kündi-
gung, verlängert sich dieser wieder um 12 Monate.

c.   Im zweiten Vertragsjahr / weiteren Vertragsjahr 
kann der Vertrag immer monatlich zum Ersten des 
jeweiligen Monats mit einer Kündigungsfrist von  
4 Wochen gekündigt werden. Für Rückerstattung 
der anteiligen Jahresgebühren wird eine Gebühr 
von 20 % der Gesamtsumme fällig.

d.   Die Gebühren werden per Lastschriftvereinbarung 
entrichtet. Im Falle einer Nichtdeckung des Kun-
denkontos besteht kein Anspruch auf Leistungen 
des Servicepakets. 

e.  Die erste Lastschrift wird direkt nach Auftragsertei-
lung eingezogen; bei fortlaufenden Verträgen  
14 Tagen vor Ablauf der Vertragsfrist.

f. Außerhalb der Supportzeiten wird ein Aufschlag 
 von 25 % je Stunde erhoben (§6 Absatz a).

g.   Die Leistungspunkte sind dem Angebot zu 
entnehmen.

 
FERNWARTUNG AN SYSTEMEN

§ 4. Einsatz von Team Viewer 

a.   Hierfür gelten unsere Einverständniserklärungen 
Fernwartung. Sollte keine Einverständniserklärung 
vorliegen und eine Fernwartung wird aufgrund ei-
nes technischen Ausfalls sofort benötigt, haftet der 
Kunde komplett für den möglichen Datenverlust.

b.  Ein geeignetes Backup ist durch den Kunden 
selbstständig vorzuhalten, da dies nicht durch die 
ZELO GmbH abgelegt werden kann.

c.   Fernwartungen werden immer wie folgt berechnet: 
Die ersten 10 Minuten pauschal, dann minuten-
genaue Abrechnung mit dem vereinbarten Netto 
Stundenlohn. Sonderstundenlöhne gelten nur nach 
Abschluss des Wartungsvertrags – ansonsten gilt 
der aktuelle Netto Stundenlohn von 99,00 € je 
Stunde.

d.   Zeiten für die Fernwartung werden durch die  
ZELO GmbH dokumentiert.

HOSTING VON INTERNETPRÄSENZEN UND  
VERMIETUNG VON WEB SPACE

§ 5. Domainhosting

a.   Gegenstand des Auftrages ist die Bereitstellung 
von Internetspeicherplatz (Webspace) für die Inter-
netseite des Betriebs und deren Anbindung an das 
Internet (Hosting). Die Domain wird vom Auftrag-
geber bereitgestellt bzw. separat behandelt/ bei 
DENIC registriert. 



b.   Der Webserver ist durchgehend 24 Stunden, 
sieben Tage die Woche mit einer Verfügbarkeit 
von 96% im Jahresmittel einsatzfähig. Hiervon 
ausgenommen sind Ausfallzeiten durch Wartung 
und Software-Updates sowie Zeiten, in denen der 
Webserver aufgrund technischen oder sonstigen 
Problemen, die nicht im Einflussbereich von  
zelo.net bzw. Drittanbietern liegen (höhere Gewalt, 
Verschulden Dritter etc.), über das Internet nicht zu 
erreichen ist.

c.   Der Kunde hat eigenverantwortlich für Sicherung 
seiner abgelegten Daten zu sorgen. Der Kunde ist 
zudem gehalten, seine sonstigen Daten eigenstän-
dig zu sichern. Dies gilt insbesondere – auch für 
Zwecke einer eventuellen steuerrechtlichen Auf-
bewahrungspflicht – für E-Mails der durch ZELO 
GmbH vertragsgemäß bereit gehaltenen Postfä-
cher. Die ZELO GmbH übernimmt eine Pflicht zur 
Datensicherung nur, wenn dies als Leistungspflicht 
zu einem Tarif ausdrücklich versprochen wird. Auch 
für diesen Fall bleibt der Kunde zu einer regelmä-
ßigen Datensicherung auf eigenen Speichermedien 
verpflichtet.  

d.   Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate. Erfolgt 
4 Wochen vor Ablauf der Vertragsfrist keine Kün-
digung, verlängert sich der Vertrag automatisch 
um weitere 12 Monate. Die Domain kann jederzeit 
zum Umzug freigegeben werden, jedoch bleibt die 
Vertragslaufzeit hiervon unberührt. Sollten ein-
zelne Preise für das Domain Hosting / Exchange 
Postfächer durch Dritte angehoben werden, ist der 
Betreuer (ZELO GmbH) berechtigt, diese an den 
Kunden weiterzugeben. Bindefrist der Preise gelten 
immer für 12 Monate. 

e.   Für rechtliche Informationen (Impressumspflicht 
oder ähnliches), Inhalte der Seite haftet ausschließ-
lich der Kunde. Sollte der Kunde gesetzlich nicht 
zulässige Inhalte auf seiner Website online stellen 
oder durch seine Website fahrlässigen Schaden 
entstehen (z.B. Als Spamserver eingesetzt, Hacker 
Seite), wird diese unmittelbar nach Bekanntma-
chung abgeschaltet. In diesem Falle behält sich 
die ZELO GmbH das Recht zur außerordentlichen 
Kündigung des Vertrags vor. Für alle damit ent-
stehenden rechtlichen Folgen und Schäden haftet 
vollumfänglich der Betreiber der Seite.

f.   Gebühren werden laut SEPA Vereinbarungen für 
12 Monate im Voraus eingezogen. Sollten Gebühren 
nicht eingezogen werden können, wird dies nach 
14 Tagen erneut versucht. Sollte erneut keine De-
ckung des Kontos vorhanden sein, wird die Domain 
und die dazugehörigen Email Postfächer solange 
abgestellt, bis der Betrag an die ZELO GmbH ver-

gütet worden ist.

ERREICHBARKEIT/ VERGÜTUNG

§ 6. Support/Anfahrt 

a.   Erreichbarkeit: Montag bis Sonntag von 9.00 – 
21.00 Uhr. Aktiv erreichbar werktags bis 18.00 Uhr 
/ freitags bis 14.00 Uhr. Telefonischer Support wird 
außerhalb des Wartungsvertrages wie folgt abge-
rechnet: Die ersten 10 Minuten pauschal, dann mi-
nutengenaue Abrechnung á 99,00 €/h. Außerhalb 
der Supportzeiten wird ein Aufschlag von 50 % je 
Stunde erhoben. 

b.   Die ZELO GmbH ist 365 Tage im Jahr „passiv“ mit 
Anrufbeantworter erreichbar. In Falle einer tech-
nischen Störung kann der Kunde eine Nachricht 
hinterlassen und wird zeitnah außerhalb der Ge-
schäftszeiten zurückgerufen.

c.   Die Anfahrt zum Kunden ist wie folgt gestaffelt und 
berechnet (Berechnung ab Firmenstandort Freiers-
straße 21, 96135 Stegaurach):

 1. Bis 15 Kilometer: 14,00 € (Zone 1)

 2. Bis 25 Kilometer: 24,00 € (Zone 2)

 3. 25 bis 35 Kilometer: 33,00 € (Zone 3)

 4. 35 bis 50 Kilometer: 45,00 € (Zone 4)

 5. Ab 50 Kilometer, Kilometerabrechnung  
 a 1,00 €/km  Firmenstandort

§ 7.  Erfüllungsort, Gerichtsstand,  
anzuwendendes Recht

a.   Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen 
und Zahlungen sowie sämtliche sich zwischen dem 
Verkäufer und dem Käufer ergebenden Streitigkei-
ten aus den zwischen den Parteien geschlossenen 
Kaufverträgen ist der Firmensitz des Verkäufers. 
Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, den Käufer 
auch an seinem Sitz zu verklagen.

b.   Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien 
regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundes-
republik Deutschland geltendem Recht. Die An-
wendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
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